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Vorwort

Die Arbeit „Planung und gesellschaftlicher Einflussnahme. Ein Beitrag zur
Systematisierung des Planungsrechts“ wurde im Juni 2024 von der Bucerius
Law School als Habilitationsschrift angenommen. In der Veröffentlichung
wurden Literatur und Rechtsprechung bis Juli 2025 berücksichtigt.
Das Manuskript ist unter glücklichen Rahmenbedingungen entstanden. Be-

gonnen habe ich die Untersuchung noch in Hamburg als wissenschaftliche
Assistentin unter den Fittichen meines akademischen Lehrers Professor Dr.
Hermann Pünder, LL.M. (Iowa), dem ich meinen Weg in die Wissenschaft ver-
danke. Er hat die Entstehung dieser Arbeit durch seine exzellente Betreuung
maßgeblich gefördert. Bis heute steht er mir in allen Fragen des akademischen
Lebens als engster Vertrauter und Ratgeber zur Seite. Ihm gilt mein größter
Dank. Für ihre zügig erstellten Gutachten und wertvollen Denkanstöße bin ich
zudem Professor Dr. Michael Fehling, LL.M. (Berkeley) und Professor Dr.
Veith Mehde, Mag.rer.publ. dankbar.
Die Arbeit an diesem Buch fiel in eine besonders dynamische Lebensphase.

ImHerbst 2019 begann für mich mit einer Tenure-Track-Juniorprofessur an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena zwischen den sonnenbeschienenen Mu-
schelkalkhängen des Saaletals ein neuer Lebensabschnitt. In die ersten Jahre
fielen nicht nur die lichtenMomente vonHeirat undGeburt unseres ersten Soh-
nes, sondern auch die Schatten der Corona-Pandemie, die für mich rechtswis-
senschaftlich jedoch von großem Interesse war. Im Jahr 2022 wurde ich zum
Mitglied des Thüringer Verfassungsgerichtshofs gewählt. Kurz nach meiner
Habilitation und der Berufung als Universitätsprofessorin an der Friedrich-
Schiller-Universität Jena kam unser zweiter Sohn zur Welt. Dass ich die Arbeit
trotz der vielfältigen beruflichen und privaten Anforderungen fertigstellen und
zur Veröffentlichungsreife bringen konnte, verdanke ich meinem Ehemann
Benjamin Behr. Er hat mir nicht nur immer wieder die nötigen Freiräume ver-
schafft, sondern auch meine Thesen engagiert mit mir diskutiert, mir in Mo-
menten der Ernüchterung neuen Mut zugesprochen und das Manuskript
schließlich mit großer Sorgfalt lektoriert. Ihm ist dieses Buch gewidmet.
Für anregende Diskussionen, kritisches Feedback und die kollegiale Unter-

stützung danke ich außerdem PDDr. Björnstjern Baade, Prof. Dr. Jelena Bäum-
ler, Prof. Dr. Hannah Birkenkötter, Prof. Dr. Michaela Hailbronner, LL.M.
(Yale), Prof. Dr. Till Patrik Holterhus, LL.M. (Yale), Prof. Dr. Andreas Kerke-
meyer, Prof. Dr. David Kuch, Dr. Stefan Martini, Prof. Dr. Fabian Michl,
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Prof. Dr. Hannah Ruschemeier, Prof. Dr. Johann Justus Vasel, LL.M. (NYU)
und Dr. TimWihl.
Bedanken möchte ich mich auch bei den wissenschaftlichen und studenti-

schen Mitarbeitenden Naziar Amin, Annalena Busch, Jordan Enekwizu, Rai-
mond Ernst, Markus Gellrich, Anna Hähnel, Luisa Horbank, Pia Hellwage,
Salome Kober, Johannes Reichenbach, Sophie Schierig, Julia Schäfer, Alessa
Stache, Raja Teichert und Finn Wienholz sowie dem Teamassistenten Dr. Tim
Niendorf. Sie alle haben die Arbeit durch unermüdliche Literaturbeschaffung
und Lektoratsarbeiten gefördert. Ferner gilt mein herzlicher Dank den Kolle-
ginnen und Kollegen der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena für ihre kontinuierliche Unterstützung im Rah-
men meiner Juniorprofessur und weit darüber hinaus.
Für eine finanzielle Zuwendung danke ich der Daimler und Benz Stiftung,

die das Projekt mit einem großzügigen Postdoktorandenstipendium bedacht
hat. Zudem verdanke ich der Deutschen Forschungsgemeinschaft die Förde-
rung der Veröffentlichung der Arbeit.
Schließlich gilt mein tief empfundener Dank meiner Familie – insbesondere

meinen Eltern – für ihre immerwährende Unterstützung.

Jena, im Juli 2025 Anika Magdalena Klafki
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Einleitung

„Planung ist der große Zug unserer Zeit“

Joseph H. Kaiser, Planung I: Recht und Politik der Planung
in Wirtschaft und Gesellschaft, 1966, S.7.

Planung ist – als Ausdruck eines zukunftsbezogenen Gestaltungsanspruchs –
seit jeher prägend für menschliches und staatliches Handeln.1 Insbesondere in
den 1960er und 1970er Jahren wurden hoheitliche Planungen in der deutschen
Rechtswissenschaft intensiv besprochen.2 Parallel dazu wurde das Bedürfnis
der Bevölkerung, an staatlichen Gestaltungsprozessen teilzuhaben, breit disku-
tiert.3 Die Debatte ist im Kontext der Proteste gegen das Infrastrukturprojekt
„Stuttgart 21“ in unzähligen verwaltungsrechtlichen Beiträgen vertieft wor-
den.4 Warum dann also jetzt ein Buch zum Thema „Planung und gesellschaftli-
che Einflussnahme“? Das ist doch ein „alter Hut“, könnte man meinen.
Spätestens mit dem Untergang der osteuropäischen Planwirtschaften ist die

Planungseuphorie einer breiten Skepsis5 gewichen. Die Rechtswissenschaft be-
schäftigt sich kaum mehr grundsätzlich mit Planung. Die aktuelle rechtswis-
senschaftliche Analyse beschränkt sich – von Beiträgen in Hand- und Lehrbü-
chern einmal abgesehen – auf kleinteilige Untersuchungen einzelner Planungs-
regime im geltenden Recht. Es fehlt an kontemporären, übergreifenden
Überlegungen zum Planungsrecht,6 obwohl der hoheitliche Planungsbedarf
stetig wächst7 und sich der regulatorische Kontext erheblich verändert hat. Auf
nationaler wie auf überstaatlicher Ebene – das wird sich bei der Analyse der

1 Schmitt Glaeser, JA 1980, 321.
2 Ausf. dazu S.28ff.
3 Siehe zu dem reichhaltigen Schrifttum aus Sozial- und Rechtswissenschaft der 1970er

Jahre zur Partizipation zusf. Kaiser, Die Kommunikation der Verwaltung, 2009, S.137 m.
Fn. 9.

4 Statt vieler Böhm, NuR 2011, 614ff.;Groß, DÖV 2011, 510;Wulfhorst, DÖV 2011, 581ff.;
Wittreck, ZG 2011, 209ff.; Hafner, NuR 2012, 315ff.; Knauff, DÖV 2012, 1ff.; Mehde,
NdsVBl. 2012, 33ff.; Ziekow, NJW-Beil. 2012, 91ff.;Haug, Die Verwaltung 47 (2014), 221ff.

5 Ausf. dazu S.32ff.
6 So auch der Befund von Roellecke, DÖV 1994, 1024, 1025 („Zwar sprudelt die planungs-

rechtliche Literatur nicht mehr. Sie tröpfelt nur noch.“); von Weschpfennig, in: Kahl/Ludwigs
(Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 5, § 156 Rn. 70 („Dies führt zu den Fragen, ob
nicht einerseits die Dogmatik des Planungsrechts teils zu stark ausdifferenziert ist und war-
um andererseits übergreifende planungsdogmatische Bausteine nicht konsequent angewendet
werden. Nicht alle Besonderheiten dürften auf grundlegende Unterschiede der jeweiligen Pla-
nungen und Pläne zurückzuführen sein.“).

7 Maurer/Waldhoff, Allgemeines Verwaltungsrecht, 21. Aufl. 2024, § 16 Rn. 9.
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Referenzgebiete zeigen – werden fortlaufend neue Planungsbereiche etabliert,
so dass sich das Themenfeld immer weiter ausdifferenziert.
Zentraler Bestandteil des planungsrechtlichen Organisations- und Verfah-

rensrechts sind gesellschaftliche Einflussnahmeräume. Die den Planungsgeset-
zen immanente Unschärfe mit Blick auf das materielle Ergebnis wird durch eine
umso genauere Gestaltung des Entscheidungsprozesses aufgefangen.8 Immer
neue Formen, Akteurskonstellationen und Aktionsarenen der gesellschaftli-
chen Einflussnahme finden sich im Planungsrecht. Der Gesetzgeber gestaltet
gesellschaftliche Einflussnahmeräume in den verschiedenen Planungsverfahren
mit großer Kreativität. Die vielfältigen organisations- und verfahrensrechtli-
chen Arrangements sind schon jetzt kaummehr zu überblicken.9 Die vorliegen-
de Arbeit dient dazu, das Planungsrecht im Hinblick auf gesellschaftliche Ein-
flussnahmeräume zu systematisieren und davon ausgehend Orientierungs-
punkte für die Bewertung, Reform und Vereinheitlichung des Regelungsdick-
ichts zu schaffen.
DieUntersuchung verfolgt mithin nicht nur ein rechtsdogmatisches Erkennt-

nisinteresse, sondern ermöglicht durch eine auf den Funktionslogiken der un-
terschiedlichen Formen gesellschaftlicher Einflussnahme aufbauende Modell-
bildung auch eine Bewertung des gegenwärtigen Planungsrechts mit Blick auf
die Funktionsadäquanz. Schließlich lassen sich aus denÜberlegungen abstrakte
Leitplanken für das Design des Planungsrechts de lege ferenda ableiten, um be-
stehende Planungsprozesse zu effektuieren, zu harmonisieren10 und neue Pla-
nungsprozesse funktionsgerecht zu gestalten.11

A. Renaissance der Planung als Modus der Zukunftsgestaltung

Planung bezeichnet eine gedankliche Vorstrukturierung von Handlungen, die
in Zukunft unter Abwägung unterschiedlicher Interessen mit Blick auf be-
stimmte Ziele in einem bestimmten zeitlichen und/oder räumlichen Zusam-
menhang vorgenommen werden sollen.12 Der Plan ist demnach keine zuvör-
derst juristische oder gar verwaltungsrechtliche Kategorie. Vielmehr beschreibt
Planung ein universales Gestaltungsmittel.13 In modernen Gesellschaften ha-

8 Näher dazu im zweiten Teil der Arbeit, S.57ff.
9 Krit. dazu auch Böhm, NuR 2011, 614, 615; Pünder, in: Ehlers/Pünder (Hrsg.), Allgemei-

nes Verwaltungsrecht, 16. Aufl. 2022, § 15 Rn. 2 („Zersplitterung des Rechts“).
10 Zum Harmonisierungsbedarf mit Blick auf die infrastrukturbezogene Fachplanung

Durner, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 21 Rn. 63f.
11 Zur Typenbildung als Voraussetzung der Kodifikation und der diesbezüglichen Rolle

der Rechtswissenschaft Kahl/Hilbert, RW 2012, 453, 460, 467f.
12 Näher zu den Wesensmerkmalen der Planung S.13ff.
13 Luhmann, in: Luhmann (Hrsg.), Politische Planung, 4. Aufl. 1994, S.66, 67; vgl. auch

Czybulka, Die Legitimation der öffentlichen Verwaltung, 1989, S. 229 („allgemeine, im
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ben zukunftsgestaltende Instrumente Konjunktur.14 Rechtzeitig sollen Siche-
rungen gegen Risiken getroffen und gesellschaftliche Entwicklungen im Sinne
des gegenwärtigen Gemeinwohlverständnisses gelenkt werden. Es überrascht
daher nicht, dass planende Prozesse bei der Ordnung des Staatswesens in unter-
schiedlichsten Sachbereichen auf sämtlichen Regelungsebenen seit jeher allge-
genwärtig sind.
Während wettbewerbliche Regelungsinstrumente im Fokus verwaltungs-

(rechts)wissenschaftlicher Analyse stehen, erlebt die Planung aktuell eine stille
Renaissance.15 Die Staatsaufgaben wachsen in modernen, in zunehmendem
Maße zukunftsorientierten, vernetzten und auf Gemeingüter angewiesenen
Gesellschaften16 beständig an, so dass einer parlamentarischen Steuerung über
imperative Vorgaben Grenzen gesetzt sind.17 Die Komplexität der vielfältigen
Aufgaben fordert die Verwaltung nicht nur als bürokratischen Vollzugsapparat,
sondern als hochspezialisierte Gestalterin heraus.18 Planung erlaubt ein zeitlich
und inhaltliches gestuftes System der Entscheidungsdelegation und kann so
dazu beitragen, mit Blick auf komplexe Problemlagen hoheitliche Steuerungs-
kraft zurückzugewinnen.19 Insbesondere das Fachplanungsrecht erlebt infolge-

menschlichen und damit auch im staatlichen Handeln angelegte Kategorie“); Würtenberger,
Staatsrechtliche Probleme politischer Planung, 1979, S. 19 („zentrale Kategorie menschlichen
Handelns“); dem folgendHoppe, Grundfragen des Planungsrechts, 1998, S. 3; vonWeschpfen-
nig, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 5, § 156 Rn. 1.

14 Teubner/Willke, ZfRsoz 6 (1984), 4, 10.
15 Appel, Staatliche Zukunfts- und Entwicklungsvorsorge, 2005, S. 160ff.; Köck, in: Voß-

kuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2, 3. Aufl. 2022, § 36
Rn. 7; Schlacke, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 20
Rn. 1. Mit Blick auf das KlimaschutzrechtHermes, EurUP 2021, 162.

16 Plastisch Rifkin, Das Zeitalter der Resilienz, 2022, S. 257 („Für Hunderte Millionen,
vielleichtMilliarden von digital vernetztenMenschen ist Freiheit gleichbedeutendmit Zugang
und Teilhabe, nicht mit Autonomie.“).

17 Statt vieler Grimm, in: Grimm (Hrsg.), Wachsende Staatsaufgaben – sinkende Steue-
rungsfähigkeit, 1990, S.291, 297; Lange, VerwArch 82 (1991), 1 ff.; Trute, DVBl. 1996, 950;
Hoffmann-Riem, DÖV 1997, 433, 435 m.w.N. Siehe dazu auch unten S.32ff.

18 Aus sozialwissenschaftlicher Perspektive Mayntz, in: Mayntz/Scharpf (Hrsg.), Pla-
nungsorganisation, 1973, S.98, 99 („Die weithin als unzureichend erachtete parlamentarische
Verwaltungskontrolle ist unter anderem Folge der faktischen Funktionsveränderung der öf-
fentlichen Verwaltung. Der historische Funktionswandel der Verwaltung besteht, kurz zu-
sammengefasst, in einer Schwerpunktverlagerung von der Ordnungs- und Dienstleistungs-
funktion auf die Gestaltungsfunktion. [. . .] Gestaltung ist aktives (statt reaktives) Handeln,
Gestaltung ist zukunftsbezogen und sie ist komplex, das heißt es geht nicht nur um punktu-
elle Einzelmaßnahmen, sondern um die Verwirklichung umfassender und koordinierter po-
litischer Programme. Damit ist gesagt, daß gestaltendes öffentliches Handeln sich typischer-
weise als Planung vollzieht.“). Aus rechtswissenschaftlicher Sicht Maurer/Waldhoff, Allge-
meines Verwaltungsrecht, 21. Aufl. 2024, § 16 Rn. 9ff. („Im sozialen Rechtsstaat der
Gegenwart, der – neben der Gefahrenabwehr – Aufgaben der Leistungstätigkeit und Sozial-
gestaltung hat, wird der Plan zu einem wichtigen Instrument staatlichen Handelns.“).

19 Köck, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2,
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dessen immer weitere Verästelungen.20 Mit Blick auf die Gestaltung gesell-
schaftlicher Einflussnahmeräume ist eine beispiellose Verfahrensvielfalt im Pla-
nungsrecht entstanden. Selbst bei teilidentischen Regelungen finden sich
Detailabweichungen, die vielfach nur durch historische Zufälligkeiten oder
Ressortegoismen zu erklären sind.21 Es bedarf einer Einbettung dieser Rechts-
entwicklungen in eine allgemeine planungsrechtliche Dogmatik, um verallge-
meinerbare Strukturen freizulegen.22

Nicht nur im deutschen, sondern auch im europäischen Rechtskontext hat die
Planung Konjunktur.23 Das für das überstaatliche Recht prägende Denken in
Output-Kategorien, wie Qualität und Nachhaltigkeit befördert finale statt
konditionale Handlungsprogramme.24 Die materiell offene Struktur von Pla-
nungsnormen, die lediglich Ziele und formelle Rahmenvorgaben regeln, lassen
genügend Raum für mitgliedstaatliche Gestaltungen, so dass die Planung ins-
besondere vor der Folie des Subsidiaritätsprinzips ein attraktiver Modus zur
Verwirklichung unionaler Zwecke ist.25Das planungsrechtliche Entscheidungs-
verfahren mit seinen vielfältigen gesellschaftlichen Einflussnahmeräumen ent-
faltet insoweit eine genuin gemeinwohlverwirklichende Funktion. In den klein-
teiligen Organisations- und Verfahrensvorschriften einerseits und dem darauf
bezogenen engmaschigen, entsubjektivierten26 europäischen Rechtsschutzkon-
zept andererseits findet sich der Gedanke prozeduraler Gerechtigkeit wieder.27

3. Aufl. 2022, § 36 Rn. 6. Siehe auch schonHabermas, Legitimationsprobleme im Spätkapita-
lismus, 1973, S. 100ff.; Schmidt-Aßmann, in: Berkemann (Hrsg.), FS Schlichter, 1995, S.3, 5.

20 Siehe etwa zu den kontinuierlich wachsenden Planungsbedarfen im Energie- und Ver-
kehrssektorHermes, EurUP 2021, 162, 167ff. Zur Diversität der Bestimmungen mit Blick auf
die Öffentlichkeitsbeteiligung auch Peters, Legitimation durch Öffentlichkeitsbeteiligung?,
2020, S. 66.

21 Kritisch auch schon Burgi/Durner, Modernisierung des Verwaltungsverfahrensrechts
durch Stärkung des VwVfG, 2012, S. 58f.

22 Zu diesem Bedürfnis Wahl, NVwZ 2002, 1192, 1193f.; Wahl/Hönig, NVwZ 2006, 161,
163f.; Burgi/Durner, Modernisierung des Verwaltungsverfahrensrechts durch Stärkung des
VwVfG, 2012, S. 59.

23 Grundl. hierzu Milstein, Territorialer Zusammenhalt und Daseinsvorsorge, 2016,
S. 100ff.; Rung, Strukturen und Rechtsfragen europäischer Verbundplanungen, 2013, S. 1 ff.
Siehe auch Schmidt-Aßmann, in: Berkemann (Hrsg.), FS Schlichter, 1995, S.3, 5; Köck, in:
Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2, 3. Aufl. 2022,
§ 36 Rn. 8.

24 Schmidt-Aßmann, Das allgemeine Verwaltungsrecht als Ordnungsidee, 2. Aufl. 2006,
S. 332f.; Schlacke, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 20
Rn. 4.

25 Vgl. Schlacke, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 20
Rn. 31; Cancik, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz (Hrsg.), Handbuch des Verfassungs-
rechts, 2021, § 14 Rn. 62.

26 Näher dazu Klafki, in: Ehlers/Pünder (Hrsg.), Allgemeines Verwaltungsrecht, 16. Aufl.
2022, § 12 Rn. 32ff.

27 Franzius, VerwArch 106 (2015), 76, 82.
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Weiteren Aufschwung erlebt das Planungsrecht insbesondere im Kampf ge-
gen den Klimawandel.28 Die Europäische Union hat sich das ehrgeizige Ziel
gesetzt, bis 2050 die erste klimaneutrale Region der Erde zuwerden.29Marktba-
sierte Instrumente – wie etwa der Emissionszertifikatehandel – konnten den
CO2-Ausstoß nicht hinreichend bremsen.30 Daher wird der Emissionszertifi-
katehandel nunmehr verstärkt von klassischen ordnungsrechtlichen Interventi-
onen und ebenenübergreifenden politikplanungsrechtlichen Instrumenten31

flankiert, die wiederum konkretisierende Planungen zur Einhaltung der Treib-
hausgasrestemissionsbudgets32 und zur Umsetzung der angestrebten Energie-
wende33 auf nachfolgender Ebene erfordern.34

Schließlich belebt die Digitalisierung planerische Steuerungsformen.35 Die
weitreichenden Möglichkeiten, Daten zu sammeln, zu verknüpfen und zielge-
richtet zu verarbeiten, erlauben immer genauere Bedarfsanalysen und Zu-
kunftsprognosen. Komplexe gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwick-
lungsprozesse werden – so die Hoffnung – dadurch vorherseh- und berechen-
bar. Das eröffnet eine neue Dimension planerischer Gestaltungsmöglichkeiten.
Dazu gehören etwa moderne Smart-City-Konzepte, die darauf gerichtet sind,
über eine intelligente Netzwerkinfrastruktur die ökonomische, ökologische
und kulturelle Entwicklung im Rahmen der Stadtplanung ganzheitlich und
fortlaufend zu planen und zu verwirklichen.36

28 Näher dazu unten, S.46ff.
29 EU-Kommission, Mitteilung. Der europäische Grüne Deal, COM(2019) 640 final.
30 Krit. dazu Kloepfer/Wiedmann, EurUP 2022, 304, 319.
31 Reese, ZUR 2020, 641f.; Schlacke/Köster/Thierjung, EuZW 2021, 620, 622; Kloepfer/

Wiedmann, EurUP 2022, 304, 308; vgl. auch Schlacke, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch
des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 20 Rn. 41 („staatlich-gubernative Planung“).

32 Siehe von Landenberg-Roberg, Die Verwaltung 55 (2022), 249, 279.
33 Zur Vielschichtigkeit und zum Facettenreichtum des diesbezüglichen Planungsrechts

Kment, Die Verwaltung 47 (2014), 377ff.
34 Näher zur Bedeutung des Klimawandels für die Planungsdiskussion S.46ff. Siehe

speziell zur Klimaschutzplanung S.211ff.
35 Näher dazu S.50ff.
36 Näher zur Definition des Smart-City-Konzepts Caragliu/Del Bo/Nijkamp, Journal of

Urban Technology 18 (2011), 65. Auf europäischer Ebene wurde ein Programm namens
„Smart Cities Marketplace“ initialisiert, dass dazu dienen soll, mit EU-Fördergeldern und
strategischen Partnerschaften mit der Industrie eine Gesamtfinanzierung von 50 Mio. Euro
pro Jahr für intelligente Städtelösungen bereitzustellen. Es handelt sich um das Nachfolge-
programm des Programms „European Innovation Partnership on Smart Cities and Commu-
nities“ der EU-Kommission. Siehe dazu https://smart-cities-marketplace.ec.europa.eu/, ab-
gerufen am 23.7.2025.
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B. Steigendes Bedürfnis nach gesellschaftlicher Einflussnahme

Trotz wachsender Staatsaufgaben sinkt die imperative Steuerungskraft des
Staates in der immer komplexeren und dynamischeren Lebenswelt.37 Während
in der liberal-rechtsstaatlichen Urvorstellung von Staatlichkeit Parlament und
Regierung das Gemeinwohl bestimmen sollten,38 sind die politischen Organe
zunehmend darauf angewiesen, Aufgaben auf die Verwaltung und Private39

auszulagern.40 An die Stelle erzwungener Rechtsbefolgung treten unterschied-
liche Formen der Kooperation, die eine stärkere Einbeziehung gesellschaftli-
cher Kräfte erfordern.41 Die etatistische Planung weicht zunehmend einem ko-
operativen Konzept.42 Es kommt zu einem Formenwandel in der politischen
Aufgabenerfüllung.43 Mit der zunehmenden Verantwortung nicht-staatlicher
Akteurinnen und Akteure geht ein neues Selbstbewusstsein gesellschaftlicher
Kräfte einher. In immer mehr Bereichen wollen Individuen, Interessenverbände
und Selbstverwaltungsorgane nicht mehr bloße Adressatinnen und Adressaten
des Entscheidungsverfahrens, sondern als Beteiligte auch Subjekte administra-
tiver Steuerung sein.44

Planungen stellen komplexe Verwaltungsentscheidungen45 dar, im Zuge derer
die Verwaltung im Zusammenwirken mit gesellschaftlichen Kräften Gestal-
tungsaufgaben wahrnimmt und gesellschaftliche Konflikte löst.46 Auf Seiten
der Bevölkerung geht damit der Wunsch nach unmittelbarer Teilhabe einher.47

37 Statt vieler Hoffmann-Riem, DVBl. 1994, 1381ff.; Hoffmann-Riem, DÖV 1997, 433,
435; Trute, DVBl. 1996, 950;Martin, Das Steuerungskonzept der informiertenÖffentlichkeit,
2012, S. 22.

38 Vgl. Hoffmann-Riem, DVBl. 1994, 1381 („Die paradigmatische Ausstrahlung des libe-
ralen Ordnungsmodells nimmt jedoch seit längerem mit dem Aufkommen neuerer Staats-
funktionen ab, die hier nur mit den Schlagworten Wohlfahrts-, Interventions-, Ausgleichs-
und Verteilungsstaat gekennzeichnet seien.“).

39 Speziell zum Bedarf an außerstaatlicher Expertise Münkler, Expertokratie, 2020,
S. 204ff.

40 Mit Blick auf das Risikoverwaltungsrecht schon Klafki, Risiko und Recht, 2017, S. 74ff.
41 Statt vielerHoffmann-Riem, DÖV 1997, 433, 435 m.w.N. Siehe auch S.43ff.
42 Zum Staatsbild des kooperativen Staates unten, S.43ff.
43 Schuppert, Die Verwaltung 31 (1998), 415, 437; Martin, Das Steuerungskonzept der in-

formierten Öffentlichkeit, 2012, S. 30. Siehe dazu auch unten, S.36ff.
44 Siehe zumWandel gesellschaftlicher Teilhabe weg vonWahlen hin zu aktiveren Formen

der PartizipationDalton, Citizen Politics, 6. Aufl. 2014, S. 60.
45 Schmidt-Aßmann, VVDStRL 1976, 220, 224.
46 Allgemein zu dieser EntwicklungHoffmann-Riem, DVBl. 1994, 1381, 1382.
47 Siehe zum Vertrauensverlust in politische Eliten aus politikwissenschaftlicher Sicht

Norris, Democratic Deficit, 2011, S. 242;Dalton, Citizen Politics, 6. Aufl. 2014, S. 259ff. Siehe
aus rechtswissenschaftlicher Perspektive Towfigh, Das Parteien-Paradox, 2015, 1ff., 105ff.
Zum gestiegenen PartizipationsbedürfnisMöstl, VVDStRL 72 (2013), 355, 370 m.w.N. Allge-
mein zur Bedeutung von Partizipation als Grundprinzip der PolitikGerhardt, Partizipation,
2007, passim.
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Partizipation soll das auffangen, was die Politik in Parlament und Regierung
nicht (mehr) zu leisten vermag, da sie angesichts der Fülle kleinteiliger Probleme
überlastet ist.48 Das Recht der europäischen Union befördert diese Entwick-
lung.49 Das deutsche Dogma der „dienenden Verwaltung“50 findet im europäi-
schen Verfahrensverständnis keinen Widerhall.51 Vielmehr baut das unionale
Verwaltungsrecht auf einer prozeduralen Gerechtigkeitsidee auf52 und begreift
das Verfahren mit seinen gesellschaftlichen Beteiligungsprozessen selbst als
Verwirklichungsmodus gemeinwohltauglicher Entscheidungsfindung.53

Die Expansion der Staatstätigkeit im Wege administrativer Planung hat mit-
hin gesteigerte Legitimationsanforderungen zur Folge.54 Während in der eng-
räumigen Eingriffsverwaltung mit typischerweise zwei bis drei Verfahrensbe-
teiligten die Anhörung und spätere Rechtsschutzmöglichkeiten als ausreichend
akzeptiert werden, sieht sich die planende Verwaltung angesichts ihrer besonde-
ren Gestaltungsmacht55 immer weitergehenden Forderungen56 nach mehr und
qualitativ hochwertigeren gesellschaftlichen Einflussnahmeräumen jenseits des
demokratischen Wahlaktes konfrontiert.57

48 Ausf. dazu S.58 f., S.438ff.
49 Gärditz, GewArch 2011, 273; Peters, in: Klafki (Hrsg.), Patterns of Legitimacy, 2024,

S.97, 120.
50 Zur „dienenden Funktion“ erstmalsGroschupf, DVBl. 1962, 627, 630 („Das Verfahrens-

recht ist nicht das Recht selbst; es soll nur eine Entscheidung über das materielle Recht ermög-
lichen, hat also dem materiellen Recht gegenüber dienende Funktion.“).

51 Rechtsvergleichend zur Entwicklung einer den Eigenwert des Verfahrens anerkennen-
den gemeinsamen Verwaltungskultur in Europa Pünder, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Hand-
buch des Verwaltungsrechts, Bd. 4, § 116 Rn. 4ff.

52 Hoffmann-Riem, DVBl. 1994, 1381, 1382; Fehling, in: Leible/Terhechte (Hrsg.), Euro-
päisches Rechtsschutz- und Verfahrensrecht, 2. Aufl. 2021, § 3 Rn. 60f.

53 Wahl/Hönig, NVwZ 2006, 161, 162; Cancik, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz
(Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, 2021, § 14 Rn. 62; Masing, in: Voßkuhle/Eifert/
Möllers (Hrsg.), Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 1, 3. Aufl. 2022, § 10 Rn. 98ff.; vgl.
auch Jarass, DVBl. 2000, 945, 951. Krit. und pointiert insoweit aber Somek, in: Brunkhorst
(Hrsg.), Demokratie in der Weltgesellschaft, 2009, S.323, 327ff., der anprangert, dass man es
sich zu einfach mache, wenn man meine, man könne überstaatliche organisatorische Demo-
kratiedefizite im Wege partizipativer administrativer Beteiligungsformate kompensieren.

54 Habermas, Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus, 1973, S. 101–103;Offe, Leviat-
han 1974, 333, 338ff.; Haug/Schadtle, NVwZ 2014, 271, 273; Appel, NVwZ 2012, 1316, 1361.
Vgl. auch Trute, DVBl. 1996, 950, 955.

55 Siehe zu diesem Charakteristikum von Planungen Schmidt-Aßmann, in: Berkemann
(Hrsg.), FS Schlichter, 1995, S.3, 4 f. Köck, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.), Grundlagen
des Verwaltungsrechts, Bd. 2, 3. Aufl. 2022, § 36 Rn. 12.

56 Statt vieler Peters, Legitimation durch Öffentlichkeitsbeteiligung?, 2020, S. 34; Seckel-
mann, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 4, § 112 Rn. 1ff.

57 Vgl. schon Schmidt-Aßmann, DÖV 1974, 541, 545, der daher mit Blick auf Entwick-
lungsplanungen eine Parlamentsbeteiligung einfordert.
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C. Gang der Untersuchung

Die Untersuchung widmet sich dem Thema „Planung und gesellschaftliche
Einflussnahme“ aus der Vogelperspektive, um die im Planungsrecht anzutref-
fende Vielfalt der gesellschaftlichen Einflussnahmeformen offenzulegen und zu
strukturieren. In einem ersten Teil wird zunächst der schillernde Planungsbe-
griff mit Blick auf seinen Bedeutungsgehalt und gängige Typisierungsmuster
entfaltet. Ferner wird die wechselvolle wissenschaftliche Rezeption der Planung
historisch kontextualisiert. Der zweite Teil widmet sich dem besonderen Bedarf
gesellschaftlicher Einflussnahme im Planungsrecht, den Funktionen sowie or-
ganisations- und verfahrensrechtlichen Skalierungselementen gesellschaftlicher
Einflussnahme. Insbesondere werden organsations- und verfahrensrechtliche
Gelingensbedingungen für die unterschiedlichen Funktionen, denen die Eröff-
nung gesellschaftlicher Einflussnahmeräume dient, formuliert.
Auf Basis einer breiten Untersuchung von Referenzgebieten im dritten Teil

werden schließlich idealtypische Grundmodelle gesellschaftlicher Einflussnah-
me im Planungsrecht im vierten und abschließenden Kapitel der Arbeit entwi-
ckelt. Bisher ist das Verhältnis von Planung und gesellschaftlicher Einflussnah-
me vor allem mit Blick auf die Raum-, Bau- und Infrastrukturplanung breit
besprochen worden.58 Der Rahmen dieser Arbeit wird weiter gezogen. So wer-
den mit der Klima-, Sozial- und Haushaltsplanung Referenzbereiche in die
Überlegungen eingebunden, die weit weniger im Fokus der rechtswissenschaft-
lichen Diskussion um Partizipation stehen. Die Haushaltsplanung exemplifi-
ziert dabei einen Planbereich, in dem lange Zeit ein Primat des Politischen vor-
herrschte. Anhand der Bedarfsplanung im sozialrechtlichen Bereich kann die
Beteiligung von Interessenverbänden und Selbstverwaltungskörperschaften als
weitere Spielart beteiligungsorientierter Verfahrensgestaltung genauer unter-
sucht werden. Bei der Analyse der unterschiedlichen Referenzfelder werden die
abstrakten Erkenntnisse aus den ersten beiden allgemeinen Kapiteln zur Pla-
nung und zur gesellschaftlichen Einflussnahme zum einen auf ihre Tragfähig-
keit überprüft. Zum anderen soll untersucht werden, ob die organisations- und
verfahrensrechtliche Einbettung der gesellschaftlichen Einflussnahmeräume in
den verschiedenen Referenzbereichen funktionsadäquat ist. Punktuell finden
dabei rechtsvergleichende Aspekte Berücksichtigung.
Schließlich werden im vierten Teil der Arbeit die verschiedenen Möglichkei-

ten, gesellschaftliche Einflussnahme in Planungen zu realisieren, akteursbezo-
gen typisiert. Dabei werden die gesellschaftstheoretischen Prämissen der ver-
schiedenen planungsrechtlichen Grundtypen der gesellschaftlichen Einfluss-

58 Siehe statt vieler Peters, Legitimation durch Öffentlichkeitsbeteiligung?, 2020, S. 66ff.;
Seckelmann, in: Kahl/Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 4, § 112
Rn. 1ff.
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nahme unter Einbeziehung nachbarwissenschaftlicher Erkenntnisse freigelegt,
um zu analysieren, wie die Funktionen der gesellschaftlichen Einflussnahme
jeweils realisiert werden sollen. Ausgehend von diesen planungsrechtlichen
Grundtypen – als systembildende Heuristiken – wird schließlich untersucht,
welche Möglichkeiten und Grenzen sich daraus für gemischte Akteurskonstel-
lationen ergeben. Dabei wird sich zeigen, dass ein „Mehr“ an Beteiligung mit
Blick auf die Beteiligungsfunktionen nur dann zu einer qualitativen Verfah-
rensverbesserung führt, wenn die Akteurskonstellation sorgsam bedacht und
im Rahmen der Funktionslogik des jeweiligen planungsrechtlichen Grundtyps
fortentwickelt wird.



1. Teil:

Planung – Ein Steuerungsinstrument im Wandel der Zeit

„Ja, mach nur einen Plan! Sei nur ein großes Licht!
Und mach dann noch ’nen zweiten Plan. Gehn tun sie beide nicht!“

Berthold Brecht, Die Dreigroschenoper,
Ballade von der Unzulänglichkeit menschlichen Planens, 1928.

Obwohl das Planen seit jeher ein Grundmotiv menschlichen Handelns ist, ist
der Planungsbegriff in den Rechts- und Sozialwissenschaften bis heute nicht
abschließend geklärt.1 Immerhin besteht über die Wesensmerkmale der Pla-
nung gewisse Einigkeit. In Abschnitt A werden zunächst die Probleme der Be-
griffsdefinition zusammengefasst, um die Planung dann aus einer steuerungs-
theoretischen Perspektive2 zu beschreiben. Abschnitt B befasst sich mit gängi-
gen Klassifizierungen von Planungen, um sie auf ihre methodische Tauglichkeit
zur Analyse des Themas Planung und gesellschaftliche Einflussnahme zu über-
prüfen. Im Anschluss daran wird in Abschnitt C der historische Verlauf der
sozial- und rechtswissenschaftlichen Planungsdiskussion anhand von Staatsbil-
dern nachgezeichnet, um die früheren und gegenwärtigen Planungsdiskurse zu
kontextualisieren und den gegenwärtigen Stand der Diskussion freizulegen.

A. Der schillernde Begriff der Planung

Der Begriff der Planung ist seit jeher schillernd. Gewisse Einigkeit gibt es im-
merhin mit Blick auf die Unterscheidung von Planung und Plan. Während die
Planung den Entscheidungsprozess beschreibt, bezeichnet der Plan das Produkt

1 Zur Rechtswissenschaft siehe statt vieler Köck, in: Voßkuhle/Eifert/Möllers (Hrsg.),
Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bd. 2, 3. Aufl. 2022, § 36 Rn. 19ff.; Schlacke, in: Kahl/
Ludwigs (Hrsg.), Handbuch des Verwaltungsrechts, Bd. 1, § 20 Rn. 2. Zur politischen und
soziologischen Begrifflichkeit Schelsky, Über die Abstraktheiten des Planungsbegriffes in den
Sozialwissenschaften (1980), in: Schelsky (Hrsg.), Die Soziologen und das Recht – Abhand-
lungen und Vorträge zur Soziologie von Recht, Institution und Planung, 2. Aufl. 2022, S.359,
367ff.

2 Als Steuerung wird hier die verhaltenslenkende Einflussnahme auf Dritte verstanden. Zu
dieser in der Rechtswissenschaft üblichen Begriffsverwendung Mehde, in: Kahl/Mager
(Hrsg.), Verwaltungsrechtswissenschaft und Verwaltungspraxis, 2019, S.147, 148.
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